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Einträge von Pflanzenschutzmitteln in Ober
flächengewässer erfolgen in der Landwirt
schaft durch:
 Windabdrift während des Spritzens,
 den oberflächigen Abfluss von Nieder
schlagswässern (Runoff) von frisch behan
delten Ackerflächen,

 den Austrag über die Felddränage sowie
 den Austrag von Hofflächen (Hof abläufe), 
auf denen das Befüllen und/oder Reinigen 
der Geräte vorgenommen wird. Dieser Ein
trag wird als Punktquelle bezeichnet.

Etwa 40 – 95 Prozent der Oberflächenbelas
tung durch Pflanzenschutzmittel werden auf
grund von Punktquellen verursacht und wären 
vermeidbar (s. S. 23, [1]). Daher ist besondere 
Sorgfalt beim Befüllen der Spritzflüssigkeits
behälter sowie beim Reinigen der Pflanzen
schutzgeräte erforderlich. Der Verursacher 
einer Gewässerverunreinigung haftet zivil und 
strafrechtlich für die entstandenen Schäden. 

Die Wasserentnahme zum Befüllen der Geräte 
erfolgt üblicherweise
 aus – meist fahrbaren – Vorratsbehältern 
oder

 aus einem privaten oder öffentlichen 
Leitungsnetz.

Um sicherzustellen, dass Pflanzenschutzmittel 
zukünftig nicht mehr durch Hofabläufe direkt 
oder indirekt über die kommunalen Kläranla
gen in die Oberflächengewässer gelangen, ist 
von der Reinigung der Pflanzenschutzgeräte 
auf dem Hof abzuraten, wenn keine speziellen 
Gerätewaschplätze mit einer speziellen Aufbe
reitung der anfallenden Spülwässer vorhanden 

sind. Stattdessen sollte eine unmittelbar an 
die Spritzung anschließende Reinigung auf 
dem Feld vorgezogen werden. Diese Vorge
hensweise wurde von einer Arbeitsgruppe des 
Arbeitskreises „Pflanzenschutztechnik“ der 
Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft 
erarbeitet und stützt sich auf eine Vielzahl von 
Reinigungsuntersuchungen.

Dieses Reinigungskonzept wird im Kapitel  
„Reinigen von Pflanzenschutzgeräten“ 
(s. S. 10 ff) näher erläutert. Es hat für Praxis 
und Umwelt entscheidende Vorteile. Vor allem 
führt die dezentrale Gerätereinigung auf unbe
handelten Restparzellen der behandelten Fel
der zu geringen und deshalb unbedenklichen 
Wirkstoff einträgen in den Boden. Diese Vorge
hensweise garantiert einen umweltverträglichen 
Wirkstoffabbau im Boden. Gewässerverunrei
nigungen können auf diese Weise – im Gegen
satz zur zentralen Reinigung auf den Betrieben 
– ohne Nutzung spezieller und teurer Geräte
waschplätze sicher vermieden werden.

Zur Verdeutlichung dieser Risiken folgende 
Zahlen: Der Grenzwert für Wirkstoffgehalte 
von Pflanzenschutzmitteln im Trinkwasser und 
auch im Grundwasser beträgt 0,1 µg/l laut 
Trinkwasserrichtlinie 98/93/EG und Grund
wasserqualitätsnorm gemäß Richtlinie 
2006/118/EG (s. S. 23, [2] und [3]). Im Hin
blick darauf könnte schon ein Gramm Wirk
stoff beziehungsweise eine Unachtsamkeit 
beim Befüllen oder Reinigen von Pflanzen
schutzgeräten ausreichen, um zehn Millionen 
Liter Wasser entsprechend des Grenzwertes zu 
verunreinigen.

Einleitung
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Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft legt dazu in der „Guten fach
lichen Praxis im Pflanzenschutz (Grundsätze 
für die Durchführung)“ (s. S. 23, [4]) fest, dass

 das Befüllen von Pflanzenschutzgeräten zu 
beaufsichtigen ist, 

 die Gerätebehälter nicht über das Nenn
volumen hinaus befüllt werden dürfen und 
nicht überschäumen dürfen, 

 es gewährleistet sein muss, dass beim 
Befüllen aus einer Trinkwasserleitung kei
ne Spritzflüssigkeit zurückgesaugt oder 
gedrückt werden kann,

 eine Befüllung aus offenen Gewässern und 
aus Brunnen, zum Beispiel für die Bereg
nung, zu unterlassen ist. 

Entnahme aus Vorratsbehältern

Die Entnahme aus Vorratsbehältern vermin
dert die Gefahr des Eindringens von Pflanzen
schutzmitteln in das Leitungsnetz beziehungs
weise Gewässer weitestgehend. Bei dieser 
Befüllmethode werden spezielle Vorratsbe
hälter, wie Wasserwagen, genutzt (s. Bild 1).

Natürlich muss auch hierbei das Überfließen 
der Gerätebehälter verhindert werden. Vor
zugsweise soll das Umfüllen mit der Geräte
pumpe des Pflanzenschutzgerätes erfolgen. 
Auf diese Weise steht beim Einfüllen der 
Pflanzenschutzmittel ausreichend Klarwasser 
für den sicheren Betrieb der Einspülschleuse 
zur Verfügung.

Steht ein solcher Vorratsbehälter immer an 
demselben Ort, kann er mit einer festen Ent
nahmeeinrichtung ausgerüstet sein. Einfach, 
preiswert und sicher ist auch hier der freie 
Auslauf, der über ein AuslaufSchwimmer
ventil gesteuert werden kann.

In Wasserschutzgebieten ist das Befüllen von 
Pflanzenschutzgeräten im engeren Schutz
gebiet (Wasserschutzzone II) außerhalb der 
Hofstelle verboten. Im Übrigen hängt es von 
den bei der Zulassung eines Pflanzenschutz
mittels erteilten Auflagen ab, ob das Befüllen 
mit Pflanzenschutzmitteln im Wasserschutz
gebiet unterbleiben soll. Die Auflagen sind 
auf dem Behälter oder der abgabefertigen 
Packung des Pflanzenschutzmittels angege
ben. Die unteren Wasserbehörden (regiona
len Wasserwirtschaftsämter) verfügen über 

Befüllen von Pflanzenschutzgeräten

Bild 1: Das Befüllen von Pflanzenschutzgeräten über 
die Gerätepumpe aus mitgeführten Wasserwagen ist 
eine sichere Lösung und beansprucht wenig Zeit.
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und Schmutzwasser oder andere Flüssigkeit 
nachzieht. Diese Gefahr besteht insbeson
dere dann, wenn ein Pflanzenschutzgerät 
mit einem in den Behälter gelegten Schlauch 
befüllt wird und die notwendigen Sicherungs
vorrichtungen nicht vorhanden sind (s. Abbil
dung 1).

Der Anschluss von Trinkwasserleitungen an 
das Versorgungsnetz einer öffentlichen Was
serversorgung wird durch örtliche Satzun
gen, durch Wasserversorgungsbedingungen 
oder durch gesetzliche oder bauaufsichtliche 
Vorschriften geregelt. Verwaltungsmäßige 
Bestimmungen können örtlich verschieden 
sein. Das Wasserversorgungsunternehmen 
gibt darüber Auskunft.

Bindende Bestimmungen sind in der Verord
nung über Allgemeine Bedingungen für die 
Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) sowie 
in Normen und Ausführungsbestimmungen 
(s. S. 23, [5] und [6]) enthalten. Zum Wasser
versorgungsnetz gehören auch die öffentli
chen Hydranten. Sollen Pflanzenschutzgeräte 
da raus befüllt werden, ist dies mit dem Was
serversorgungsunternehmen zu vereinbaren. 
Dessen Anweisungen sind zu befolgen.

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass 
es sich beim Befüllen von Pflanzenschutzge
räten um Behälter handelt, die drucklos sind.

Unterlagen zur Lage der Zuflussbereiche und 
Schutzzonen von Wassergewinnungsanlagen. 
Sie geben hierzu Auskünfte.

Entnahme aus dem Leitungsnetz 

Trinkwasser ist lebensnotwendig. Deswegen 
sind Trinkwasserleitungen so zu bauen und 
zu betreiben, dass das Eindringen fremder 
Stoffe in das Wassernetz ausgeschlossen ist. 
Das Wasser wird beispielsweise verunrei
nigt, wenn es aus verschiedenen, vom Was
serabnehmer nicht beeinflussbaren Grün
den in der Leitung zurückfließt (zum Beispiel 
durch Höhenunterschiede oder durch Rück
saugen wegen Unterdrucks durch plötzli
ches Entleeren der Leitung bei Rohrbruch) 

Abbildung 1: Füllschlauch nicht ohne Sicherungsvor-
kehrungen in die Spritzflüssigkeit eintauchen lassen, 
da diese bei plötzlichem Unterdruck in die Trinkwas-
serleitung zurückgesaugt werden kann.
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Freier Auslauf
Ein Höchstmaß an Sicherheit gegen das 
Zurückfließen bietet der freie Auslauf. Da 
beim Befüllen von Pflanzenschutzgeräten 
mit Schaumbildung gerechnet werden muss, 
soll er mindestens 20 Millimeter über dem 
höchstmöglichen Flüssigkeitsstand im Gerät 
(meist der Oberkante der Einfüllöffnung) 
liegen.

Abbildung 2 zeigt, wie der freie Auslauf mit 
einem Füllschlauch möglich ist. Bei dieser 
Befüllung bilden manche Pflanzenschutzmit
tel verstärkt Schaum, sodass eine Befüllung 
bis zum Nennvolumen nicht in jedem Fall 
möglich ist.

Mit einem am Füllschlauch angehängten 
Trichter (s. Abbildung 3), der durch einen 
Schlauch mit großem Querschnitt bis zum 
Behälterboden verlängert wird, kann die 
Schaumbildung verringert werden.

Das Befüllen mit freiem Auslauf ist empfeh
lenswert. DIN EN 1717 (s. S. 23 [6]) lässt 
aber auch andere Sicherungseinrichtungen 
zu, die aber immer funktionsfähig sein müs
sen (In der Norm sind diese im Einzelnen 
beschrieben). 

Mit diesen Sicherungseinrichtungen ist es 
zulässig, den Füllschlauch in den Behälter zu 
legen oder ihn am Behälter anzuschließen; 
dadurch kann der Schaumbildung besser ent
gegengewirkt werden.

Wird ein Füllschlauch angeschlossen, muss 
die Anschlussstelle verschließbar sein, damit 
beim Fahren keine Spritzflüssigkeit austreten 
kann.

Abbildung 2: Freier Auslauf;  
d = innerer Durchmesser des Zulaufs

≥ 2 d, min . 20 mm

Behälter

Füllschlauch

d

Abbildung 3: Füllschlauch mit Trichter  
zur Schaumminderung

≥ 2 d,  
min . 20 mm

Behälter

Füllschlauch

Verlängerungsschlauch

Fülltrichter

Aufhängung,  
zum Beispiel Seile, Ketten

d
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Weitere Sicherungseinrichtungen zum Ein
bauen sind:

Rohrunterbrecher 
Sie sind neben dem freien Auslauf diejenigen 
Sicherungseinrichtungen mit dem höchsten 
Sicherheitsgrad.

Rohrunterbrecher müssen so eingebaut wer
den, dass zwischen Unterkante der Belüf
tungsöffnungen und dem höchstmöglichen 
Flüssigkeitsstand im Vorratsbehälter ein 
Sicherheitsabstand von mindestens 150 Mil
limeter eingehalten werden kann (s. Abbil
dung 4).

Man unterscheidet Rohrunterbrecher DC 
(mit ständiger Verbindung zur Atmosphä
re) und Rohrunterbrecher DB mit bewegli
chen Teilen. Bei beiden Sicherungsarmaturen 
darf bei deren Betrieb weder Aufstau noch 
Gegendruck in der anschließenden Schlauch
leitung entstehen, weil sonst Wasser aus 
den Belüftungsöffnungen austreten kann. 
Der Rohrunterbrecher DC (immer mit offe
nen Belüftungsöffnungen) entspricht dem 
Sicherheitsstandard des freien Auslaufs. Mit 
dem Rohrunterbrecher DB lässt sich nur eine 
geringere Sicherheitsstufe erreichen.

Freie Fließstrecke
Als weitere Sicherungseinrichtung ist die freie 
Fließstrecke (s. Bild 2) zulässig. Diese Siche
rungseinrichtung hat zusammen mit dem 
freien Auslauf den Vorteil, dass während des 
Befüllvorgangs das Einfüllsieb nicht herausge
nommen werden muss.

Abbildung 4: Rohrunterbrecher als Sicherungseinrich-
tung, in Fließrichtung nach der Zapfstelle eingebaut.

Bild 2: Der Einsatz der freien Fließstrecke ver-
hindert ein Zurückfließen der Spritzflüssigkeit ins 
Leitungsnetz.

≥ 150 mm

Behälter

Füllschlauch
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